
Alimenteninkasso / -bevorschussung

Leistet der unterhaltspflichtige Elternteil seine Alimentenzahlungen (Frauen- und Kinderalimente
sowie Kinderzulagen) nicht, nicht rechtzeitig oder nur teilweise, ist die Gemeindekanzlei gerne
behilflich. Dazu wird ein rechtsgültiges Trennungs- oder Scheidungsurteil benötigt, resp. ein von
der Vormundschaftsbehörde oder vom Gericht genehmigter Unterhaltsvertrag.

Je nach Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Bezugsberechtigten werden die
Kinderalimente bis zur Mündigkeit des Kindes bis zum Betrag der maximalen Höhe der einfachen
Waisenrente von der Gemeinde bevorschusst. Das Forderungsrecht geht dadurch an die Gemeinde
Oberlunkhofen über und die Gemeindekanzlei übernimmt das Inkasso.

Zuständiges Amt

Gemeindekanzlei

zurück

https://www.oberlunkhofen.ch/id/506

